
bundeskanzleramt.gv.at

BKA - I/6 (Rechts- und Vergabeangelegenheiten)

recht@bka.gv.at

Mag. Sabrina GILI

Sachbearbeiterin

Sabrina.GILI@bka.gv.at

█████████

Ballhausplatz 2,1010 Wien

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an recht@bka.gv.atzu richten.

Herrn

█████████
███████
████

Geschäftszahl: 2020-0.583.207

Beantragung einer Auskunft gem. Auskunftspflichtgesetz

Corona-Verdachtsfälle und Testungen [#2033]

Sehr geehrter Herr Hametner!

Zu Ihrem Auskunftsersuchen vom 8. September 2020 betreffend „Corona-Verdachtsfälle 

und Testungen“ dürfen wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Die    Gesundheit    der    Mitarbeiterinnen    und    Mitarbeiter    steht    im    Bundesdienst 

selbstverständlich an oberster Stelle. Vor diesem Hintergrund wurden diese auch mehrfach 

und ausführlich darüber informiert, wie im Falle des Auftretens eines Verdachtsfalls im Haus 

vorzugehen  ist:  So  ist  einerseits  die  Gesundheitsbehörde  (über  das  Gesundheitstelefon 

1450),  als  auch  Personalabteilung  und  unmittelbare  Vorgesetzte  umgehend  über  das 

Vorliegen   COVID-19-typischer   Symptome   zu   informieren   und   Kontaktpersonen   aus 

Kolleginnen- und Kollegenkreis bekannt zu geben. Bis zum Vorliegen von  Testergebnissen 

muss  dieser  Personenkreis  zuhause  bleiben.  In  jedem  Fall  ist  den  Anordnungen  der 

Gesundheitsbehörde Folge zu leisten.

Darüber,    wie    viele    Mitarbeiterinnen    und    Mitarbeiter    sich    betreffend    möglicher 

Verdachtsfälle  gemeldet  haben,  werden  keine  Aufzeichnungen  geführt. Bis  8.  September 

2020 wurden dem Bundeskanzleramtvon 2 Betroffenen ein positives Ergebnis gemeldet.
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Sowohl Regierungs- und Kabinettsmitglieder, als auch leitende Beamte werden im 

Bundeskanzleramt anlassbezogen und insbesondere dann einer Testung auf COVID-19 

unterzogen, wenn Termine mit mehreren (regelmäßig auch externen sowie 

internationalen) Teilnehmer/innen anstehen. Selbstverständlich werden solche Termine 

unabhängig von Testungen ausschließlich unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften 

und nur dann abgehalten, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Über die Anzahl der 

entsprechenden Testungen werden keine Statistiken geführt. Festzuhalten ist auch, dass 

sowohl Regierungs- und Kabinettsmitglieder, sowie sämtliche Bedienstete des 

Bundeskanzleramtes selbstverständlich jederzeit auch privat Testungen auf COVID-19 

durchführen lassen können und nur beim Vorliegen eines positiven Ergebnisses bekannt 

gemacht werden. Vor diesem Hintergrund wird um Verständnis ersucht, dass über die 

Anzahl bereits durchgeführter Testungen keine Angabe gemacht werden kann.  

Wien, am 22. September 2020 

Für den Bundeskanzler: 

BRÜNNER 

Elektronisch gefertigt 
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Datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art 13 DSGVO: 

Verantwortlicher: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010-Wien, Tel.: +43 1 531 15-0, 

E-Mail: post@bka.gv.at. 

Wir speichern und verarbeiten Daten ausschließlich im Sinne der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO) sowie des 

österreichischen Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, idgF. 

Unsere Zusendung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Bundesministeriengesetzes 1986, 

BGBl. Nr. 76/1986 idgF, Teil 2 der Anlage zu §2 (Informations- und Koordinationstätigkeit 

der Bundesregierung), bzw. zur Anbahnung und Abwicklung von Verträgen. Hierfür 

speichern wir Ihren Vor- und Zunamen, Ihre E-Mail-Adresse und ggf. sonstige 

personenbezogene Daten, die Sie im Zuge Ihres Schreibens an das Bundeskanzleramt 

übermitteln. Ihre Daten werden nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für 

elektronische Akten im Bundeskanzleramt (Skartierungsfrist 10 Jahre) gelöscht. 

Für die zutreffende Beantwortung und Behandlung Ihres Anliegens werden relevante 

Auszüge Ihrer Daten (insbesondere Vor- und Zuname, E-Mail, Anschrift und ggf. 

Telefonnummern) - wenn organisationstechnisch erforderlich - an Dienststellen des 

Bundeskanzleramts weitergeleitet, sowie ggf. an andere Bundesministerien übermittelt.  

Ihre Rechte: 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie der 

Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 

können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 

Datenschutzbehörde. 

Weitere Informationen: 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: Bundeskanzleramt, Abteilung BKA - I/6 

(Rechts- und Vergabeangelegenheiten), Tel.: +43 1 53 115-202716, E-Mail: 

recht@bka.gv.at. 

mailto:post@bka.gv.at
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Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: Bundeskanzleramt, 

Datenschutzbeauftragte, Ballhausplatz 2, 1010-Wien, E-Mail: 

sektion.praesidium@bka.gv.at.

 

Unterzeichner serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2020-09-23T06:03:38+02:00

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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